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� TW aus dem Torraum beim Gegensto�

Sehr geehrte Sportfreunde,

lt. DHB-SR-Lehrwart Hans Thomas hat sich fÄr die o. g. Spielsituation folgende Çnderung bei der 
Interpretation des Regelwerks ergeben:

Im Gegensatz zu der bisherigen Meinung, dass es beim ZusammenstoÄ zwischen GegenstoÄspieler und 
vÅllig still stehendem Torwart zu einem StÇrmerfoul (frÇher hieÄ das mal "auflaufen lassen") kommt, 
spricht das Regelwerk auch in diesem Fall von einer direkten Disqualifikation gegen den Torwart
(gleiche logische BegrÇndung: nur der TW kann den gefÉhrlichen Zusammenprall ursÉchlich verhindern).

Das bedeutet also im Klartext:
Wenn der Torwart bei einem gegnerischen GegenstoÄ seinen Torraum verlÉsst und es zu einem 
ZusammenstoÄ mit dem Gegner kommt, ist der Torwart IMMER der verantwortliche "ÑbeltÉter", egal 
ob er sich nach vorne bewegt oder still steht, und somit mit D zu bestrafen.
StÇrmerfoul ist in diesem besonderen Fall gem. Regel 8.5 Kommentar NICHT mÅglich. 

Andere Vergehen wie Klammern des GegenstoÄspielers durch den TW im Vorbeilaufen fallen wie auch 
bisher schon nicht darunter, das sind progressive Vergehen.

Ich bitte um Weiterleitung dieser Information an Eure Spieler, Offiziellen und Schiedsrichter.

Mit sportlichen GrÄÉen

Ralf Ludewig


